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Gesamte Rechtsvorschrift für Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes, Fassung vom 30.04.2020 

Langtitel 

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 
Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
StF: BGBl. II Nr. 98/2020 

Änderung 

BGBl. II Nr. 107/2020 
BGBl. II Nr. 108/2020 idF BGBl. II Nr. 166/2020 (VFB) 
BGBl. II Nr. 148/2020 
BGBl. II Nr. 162/2020 idF BGBl. II Nr. 166/2020 (VFB) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund von § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, wird verordnet: 

Text 

§ 1. Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten. 

§ 2. Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Betretungen, 

 1. die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind; 

 2. die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen; 

 3. die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind und 
sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten werden kann, sofern nicht durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Diese Ausnahme schließt auch 
Eheschließungen und Begräbnisse im engen familiären Kreis mit ein; 

 3a. zum Erwerb von Waren oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen nach Maßgabe der 
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl. II 
Nr. 96/2020 idgF; 

 4. die für berufliche Zwecke erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort der beruflichen 
Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden 
kann, sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden 
kann. Das verpflichtende Tragen von den Mund- und Nasenbereich gut abdeckenden 
mechanischen Schutzvorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfektion in Bereichen, wo dies 
nicht ohnehin auf Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtend erforderlich ist, ist nur im 
Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulässig. Dabei ist darauf zu achten, dass 
eine berufliche Tätigkeit vorzugweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies 
möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden. 

 4a. zum Zweck der Nutzung nicht öffentlicher Sportstätten im Sinn des § 5 Abs. 2; 

 5. wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder 
mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten. 

§ 3. Das Betreten von 

 1. Kuranstalten gemäß § 42a KAKuG ist für Kurgäste verboten, 

 2. Einrichtungen, die der Rehabilitation dienen, ist für Patienten/-innen verboten, ausgenommen zur 
Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Maßnahmen der Rehabilitation im 
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Anschluss an die medizinische Akutbehandlung sowie im Rahmen von Unterstützungsleistungen 
für Allgemeine Krankenanstalten. 

§ 4. (1) Das Betreten des Kundenbereichs in Massenbeförderungsmitteln ist nur zulässig, wenn dabei 
eine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen 
Tröpfcheninfektion getragen wird und bei der Benützung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen eingehalten wird. 
Die Pflicht zum Tragen der mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr. 

(2) Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sind nur zulässig, 
wenn dabei eine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als 
Barriere gegen Tröpfcheninfektion getragen wird und gegenüber anderen Personen ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten wird. Die Pflicht zum Tragen der mechanischen Schutzvorrichtung 
gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

§ 5. (1) Das Betreten von Sportstätten ist verboten. 

(2) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 1 sind Betretungen nicht öffentlicher Sportstätten 

 1. durch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Sinne des § 3 Z 8 BSFG 2017, auch aus dem 
Bereich des Behindertensportes, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben, daraus Einkünfte 
erzielen und bereits an internationalen Wettkämpfen im Sinne des § 3 Z 5 BSFG 2017 
teilgenommen haben, sowie deren Betreuerinnen bzw. Betreuer und Trainerinnen bzw. Trainer. 
Zwischen Spitzensportlerinnen bzw. Spitzensportlern, Betreuerinnen bzw. Betreuern und 
Trainerinnen bzw. Trainern ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Dabei ist 
darauf zu achten, dass Trainingseinheiten, sofern möglich, nicht in geschlossenen 
Räumlichkeiten erfolgen. Bei Trainingseinheiten in geschlossenen Räumlichkeiten hat pro 
Person 20 m² der Gesamtfläche der Räumlichkeit zur Verfügung zu stehen. Dies gilt auch für 
Gemeinschaftsräume. 

 2. durch Kaderspieler, Betreuerinnen bzw. Betreuer und Trainerinnen bzw. Trainer der zwölf 
Vereine der höchsten Spielklasse der österreichischen Fußball-Bundesliga sowie der ÖFB-Cup-
Finalisten, in Kleingruppen von maximal sechs Kaderspielern mit gleichbleibender personeller 
Zusammensetzung. Zwischen Kaderspielern, Betreuerinnen bzw. Betreuern und Trainerinnen 
und Trainern ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Dabei ist darauf zu 
achten, dass Trainingseinheiten, sofern möglich, nicht in geschlossenen Räumlichkeiten erfolgen. 
Hinsichtlich der Trainingseinheiten in geschlossenen Räumlichkeiten, gelten die Vorschriften der 
Z 1. 

§ 6. Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe, warum 
eine Betretung gemäß § 2 zulässig ist, glaubhaft zu machen. 

§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 16. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 30. April 2020 außer 
Kraft. 

(2) Die Änderungen durch die Novelle BGBl. II Nr. 107/2020 treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

(3) Die Änderungen dieser Verordnung durch die Verordnung BGBl. II Nr. 148/2020 treten mit 
Ablauf des 13. April 2020 in Kraft. 

(4) § 2 Z 4a und § 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 162/2020 treten mit 20. April 2020 in Kraft. 


